
Eingangsstempel Vordruck Nr. 12 
 Wassergesetz 
 Land Baden-Württemberg 
 
An 

Abgabenummer 

Veranlagungsjahr 
 
 Erklärung der für die amtliche Ermittlung 
 der Schadeinheiten maßgebenden Über-
 wachungswerte nach § 6 Abs. 1 AbwAG 
  

 Zutreffendes bitte ausfüllen oder  ankreuzen 

1 Name des Einleiters Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon 

 Einleitungsstelle Gewässer 

 Veranlagungszeitraum  1.1. bis 31.12. 
   bis 

2 Im Veranlagungszeitraum sind folgende Überwachungswerte der amtlichen 
Überwachung zugrundezulegen: 

 Nr.  
Überwachungswerte 

  
Schadstoffe u. 
Schadstoffgruppen Konzentration  

 
mg/l 

produktionsspezifische  
Fracht  
kg/t 

 1 Oxidierbare Stoffe 
in chem. Sauerstoff- 
bedarf (CSB) 

  

 2 Phosphor   

 3 Stickstoff   

 4 Organische Halogen-
verbindung als  
absorb. org. geb.  
Halogene (AOX) 

  

 5.1 Quecksilber   

 5.2 Cadmium   

 5.3 Chrom   

 5.4 Nickel   

 5.5 Blei   

 5.6 Kupfer   

 6 Giftigkeit gegenüber 
Fischeiern  

  

3 Parameter 
Abbaugrad   % Ausgangskonzentration  mg/l 

4 Die umseitigen Erläuterungen wurden zur Kenntnis genommen. 

5 Ort Unterschrift 

 
UM 51 –06.2005  


